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IMPORT-EXPORT

Scharf beobachteter
Grenzverkehr
Rigorose Kontrollen stellen sicher,
dass beim grenzüberschreitenden
Transport von spaltbarem Material
kein Gramm aus dem Blickfeld der
Kontrollorgane verschwindet.

Import und Export von spaltbarem Material spie-

len bei der Stromproduktion der Kernkraftwerke

eine zentrale Rolle. Da die Schweiz selbst kein

Uran abbaut, muss der Brennstoff aus dem Aus-

land importiert werden. Exportiert wird ein Teil

noch bis Mitte 2006 zur Wiederaufbereitung

nach La Hague (F) oder Sellafield (UK). Als

Restabfälle oder als Anteile von neuen Brennele-

menten gelangen sie von da wieder in die

Schweiz zurück.

Non-Proliferation. Ende der siebziger Jahre ra-

tifizierte die Schweiz den internationalen Ver-

trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen

(Kernwaffensperrvertrag) und das Abkommen

über die Anwendung von Sicherungsmassnah-

men (Garantieabkommen). Sie unterstellte sich

damit den Kontrollen der Internationalen Atom-

energie-Organisation (IAEA, deutsch IAEO) hin-

sichtlich aller Kernmaterialien (Uran, Plutonium,

Thorium).

Die IAEA, die ihren Sitz in Wien hat, hat dazu

strikte Weisungen erlassen. Die Schweiz muss

eine genaue Buchhaltung führen über alles

spaltbare Material, das sich im Land befindet.

Denn Kernmaterial darf nicht für die Herstellung

von Kernwaffen abgezweigt werden. Die Buch-

haltung ist ans Bundesamt für Energie (BFE) de-

legiert worden. Das BFE ist überdies verantwort-

lieh dafür, dass die Kernkraftwerkbetreiber die

der Schweiz aufgelegten Vorschriften der IAEA

einhalten. Es koordiniert auch die 80 bis 100

jährlichen IAEA-Inspektionen.

Sicherheit. Das Bewilligungsverfahren zum

Transport der Brennelemente läuft in mehreren

Etappen ab:

Zuerst müssen die technischen Anforderun-

gen erfüllt sein. Sie umfassen die Homologie-

rung der Behälter und deren Zertifizierung

gemäss den gesetzlichen Vorschriften punkto

Widerstandsfähigkeit und Dichtigkeit. Im wei-

teren müssen Zusammensetzung und Eigen-

Schäften der Materialien sowie ihre Anordnung
in den Behältern den behördlichen Vorschriften

entsprechen. «Solange diese Anforderungen
nicht erfüllt sind, dürfen wir vom BFE aus keine

Transportbewilligung erteilen», sagt Beat Wie-

land, Leiter Sektion Kernenergie beim BFE.

Zusätzlich zu den technischen Anforderun-

gen müssen die Bedingungen für die Nonproli-
feration erfüllt sein: Die Schweiz muss alle ge-
eigneten Massnahmen treffen, um den Trans-

port vor Sabotage oder Diebstahl zu schützen.

Insbesondere muss sie sich vergewissern, dass

der Abnehmerstaat einen Vertrag mit der IAEA

abgeschlossen hat mit allen Garantien hinsieht-

lieh von spaltbarem Material.

«Je nach Kategorie, Menge und Typ des

nach der Kernenergieverordnung transportier-
ten Materials ist eine Information der Sicher-

heitsbehörden und der Polizei über den Trans-

port unerlässlich», erklärt Wieland. «Unter

Umständen muss die Polizei die Transporte be-

gleiten.» Zweck: Im Fall unvorhergesehener Er-

eignisse beim Transport von «Risiko-Material»

soll diese unverzüglich intervenieren können.

INTERNATIONALE KONTROLLE

Waffenverzicht
Die Internationale Atomenergie-Or-
ganisation (IAEA) beaufsichtigt die
friedliche Nutzung der Kernenergie.

Das Projekt geht auf das Jahr 1953 zurück.

Damals schlug der kriegserfahrene amerikani-

sehe Präsident Dwight D. Eisenhower der Ge-

neralversammlung der Vereinten Nationen

vor, eine autonome Organisation zu gründen,
die sich mit der Kontrolle der Kernbrennstof-

fe befassen sollte.

Am 29. Juli 1957 begann die Internationale

Atomenergie-Organisation (IAEA) auf der

Basis eines Statuts zu arbeiten, das 81 Natio-

nen am 23 Oktober zuvor in New York ratifi-

ziert hatten.

Forum. Die IAEA hat ihren Sitz in Wien, un-

mittelbar an der Grenze zwischen West- und

Osteuropa. Die Agentur unter der Ägide der

UNO dient den Regierungen als Forum für die

technische Zusammenarbeit im Bereich der

friedlichen Nutzung der Atomenergie. Ihr Jah-

resbudget beläuft sich heute auf 268 Millio-

nen US Dollar.

Die IAEA liefert der UNO-Generalversamm-

lung, gegebenenfalls auch dem Sicherheitsrat

und dem Rat für Wirtschaft und Soziales,

jährlich einen Bericht ab. Gemäss ihrem

Hauptauftrag setzt die Agentur sich dafür

ein, dass die Kernenergie nicht für destrukti-

ve Einsätze verwendet wird. Die Agentur för-

dert überdies die sichere Anwendung der

Kerntechnologie durch die Sicherstellung von

Technologietransfer.

Um die Weiterverbreitung von spaltbarem

Material für kriegerische Zwecke zu verhin-

dem, wurde im Jahre 1968 der Vertrag über

die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Kern-

waffensperrvertrag) ratifiziert. Er trat am 5.

März 1970 in Kraft.

Kontrolle. Auf der Basis dieses Vertrags, der

über 1000 nukleare Einrichtungen in über 70

Staaten (darunter die Schweiz) betrifft, kon-

trollieren die 200 Inspektoren der IAEA, dass

kein ziviles Kernmaterial seiner friedlichen

Zweckbestimmung entfremdet wird.

Eine der in den Medien am meisten beachte-

ten Inspektionen galt 2003 vor Kriegsaus-

bruch dem Irak. Die IAEA verfügt über keine

zwingenden Mittel zur Durchsetzung von

Massnahmen. Diese stehen im Fall der Nicht-

einhaltung des Vertrags durch ein heimliches

Programm zur Herstellung von Kernwaffen

einzig dem Sicherheitsrat zu.
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